
Kommunale Leitlinien für 
erneuerbare Energien 



Ausgangslage

 Fortschreibung des REP Teilplan „Windenergie“ führt 

zu Wettrennen unterschiedlichster Betreiber und 

Projekteure um vorhandene Potentialflächen für 

Windenergieanlagen (WEA)

 Flächenanfragen für Freiflächen-PV nach wie vor 

wöchentlich eingehend

 „Klassisches Bau – Weiterverkauf - Modell“ dominant

 Vermehrt nun auch von Landwirten im Rahmen der 

Diversifizierung 



Kernfragen

1. Wie lässt sich Wertschöpfung regional über die 

Gewerbesteuer und die EEG6-Umlage hinaus 

vor Ort halten?

2. Wie ist bürgerschaftliche Partizipation möglich 

und wie können Bürgerinnen und Bürger direkt 

partizipieren?



Problemlagen aus Sicht einer Kommune

 Gleichbehandlungsgrundsatz und transparentes 

Verwaltungshandeln 

 Eingeschränkter rechtlicher Handlungsrahmen

 Windenergieprojekte:

 Geringe Einflussmöglichkeit auf Entwicklung (Regionalplanung)

 Positive Begleitung schafft jedoch Vorteile für Investoren (kommunales 

Vorschlagsrecht)

 Solarprojekte:

 Indirekt hohe Einflussmöglichkeit auf Entwicklung (Bauleitplanung)









Fazit 
 Als Kommune setzen Sie Investoren mit der Aufforderung 

zur Stellungnahme unter Zugzwang

 Leitlinien sind zwar nicht rechtlich bindend, aber haben 

doch enorme Vorteile:

 Klare Positionierung unter welchen Voraussetzungen das Projekt 

positiv begleitet wird 

 Gleichbehandlung aller Investoren

 Klarer Handlungsrahmen und Verhandlungsauftrag der 

Verwaltung

 Interessenabsicherung der Bürgerschaft


